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AUSZUG AUS EINEM REZESS WEGEN EINES STREITES ZWISCHEN DEM GOT¬

TESHAUS HERMETSCHWIL UND DEM AMT BUENZEN

Landvogt [Hans Konrad ] Werdmüller von Zürich habe bestimmt , dass
der vom Landschreiber [Beat Jakob I . Zurlauben ] ausgestellte



gütliche Vergleich in Kraft bleiben soll . Dieser bestimme , dass

die sich jetzt im Besitze des Gotteshauses Hermetschwil befindli¬

chen Hofgüter , die es mit eigenen Knechten bewirtschafte , steuer¬

frei sein sollen . Alles übrige aber unterstehe der Steuerpflicht.

Lux Ammann[Ammann] von Bünzen sagte , die BaueAn wüssten whJt , dass man des¬
wegen Ofitsstlmmen rammln. Deshalb Minden -ixe zu gegebenem Zeit dagegen Pro¬
test eintegen.
VeA Abt von Mufti [Vomlnlk Tschudl ] habe zudem dem Ammann gegenüber , zugege¬
ben, dass die Vflauen [von HeAmetschwlt] steueApfitlchllg seien , denn auch
Mufti müsse von den. Mühte zu Boswlt die Steuefi bezahlen . Vas Pnlvlteg Im Re¬
zess von Baden t>e! also täehentlch . Sollte hlen. jedoch eine Ausnahme ge¬
macht wefiden, so venlange man gleiches Recht.

Kopie - Die Glossen stammen von Beat II . Zurlauben.
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